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SCHREIBEN DER UNTERTANEN DES UTTWILISCHEN QUARTIERS AN DIE VII
IM THURGAU REG. ORTE [ VIII ALTEN ORTE, AUSG. BE]

Der regierende Landvogt [Beat Jakob  II . ] Zurlauben habe

am 18 . April für die ganze Landvogtei ein Mandat erlassen , "das

hinfiro die Junge Mannsehafft alle undt Jede , so über 18 Jahr altt sich an

Sonn - und feürtägen jn Jedem Quatier auff den gewöhnlichen Schüess Statten nit

alein ein [ zu ] finden , sonderen auch ihre Schütz daselbsten fleisig bey Straff

unndt ungnadt [ zu ] verrichten [ habe ] , damit selbige in disem und anderen exer-

citio dem lieben Vatterlandt zum besten woll underrichtt , und in allem nott-

fahl ze gebrauchen sein möchten , auch zue disem Zill und Endte unsere . ..

gnedige herren unndt Oberen ein gewises Schutzengeltt durch einen Jederwilli-

gen herren Landtvogtten zue Frauenfeldt auff gedachte Schüess Statten auszal-

len lassen.

Uyl nun auah vor deme hiervon ein gewises contingent den Uttwylischen quatier

assigniert unndt ausgevolget , [ dieses ] Jndessen aber etliche Jahr underbli-

ben " , möchten die Untertanen des Uttwilischen Quartiers sie in¬

ständig bitten , "bedeüttes quatier gleich anderen in der Landtgraffschafft

Thurgew hierinfahl ze beobachten unnd von mehrers angeregten Schuzgeltt ein

gewisses quantum zue determiniren , damit die Junge Mannschafft desto Eüfferi-

ger sich in solcher üebung Erzeigen und alles praestiren , woran unsere gnedige

herren unnd Oberen ein sonderbeliebiges Wollgefallen . . . von uns schöpfen

unndt spüren möchten , an welchem umb so vill minder gezweifflett , als ein



solches der gnedige befelch hierinfahl -in allem vollzogen ze werden Erhei-

schett n .
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